
G E M E I N D E   K A I S E R S T U H L  
 

 
 
 
 
 

Entschädigungsreglement für den Stadtrat Kaiserstuh l 
 
vom 17. Juni 1993 
 
 
Die Einwohnergemeindeversammlung beschliesst gestützt auf § 20 Abs. 2 lit. e ) des 
Gemeindegesetzes vom 19. Dezember 1978: 
 
§1 
 
Die Mitglieder des Stadtrates werden jährlich mit folgenden Grundansätzen entschädigt: 
 
Stadtammann: Fr.     9'200.00 1 

Vizeammann: Fr.     6'400.00 1 
Stadtrat je: Fr.     5'600.00   
 
Für zusätzliche Sitzungen, Verhandlungen, Augenscheine, Besprechungen und Teilnahme 
an Versammlungen, Uebungen, Kursen und weitere zeitliche Inanspruchnahme als 
Ressortchef eines Departements oder als offizieller Vertreter der Behörde beziehen die 
Mitglieder des Stadtrates eine Entschädigung von Fr. 24.--pro Stunde. 
 
Diese Ansätze basieren auf dem Lebenskostenindex für Konsumentenpreise des BIGA, 
Stand Juli 1993. Sie werden auf Beginn eines Kalenderjahres aufgrund des vorausgehenden 
Indexes vom Juli angepasst, wobei die Stundenentschädigung auf ganze Franken auf- oder 
abzurunden ist. 
 
§ 2 
 
In den Stadtratsentschädigungen sind die ordentlichen Stadtratssitzungen mit vorgängigem 
Aktenstudium sowie die Teilnahme an den Gemeindeversammlungen inbegriffen. 
 
In der Entschädigung für den Stadtammann sind zusätzlich enthalten: Präsidialfunktionen 
und Vollzug gemäss § 45 des Gemeindegesetzes. 
 
In der Entschädigung für den Vizeammann sind zusätzlich enthalten: Vertretung des 
Stadtammanns gemäss Abs. 2. 
 
§3 
 
Die Mitwirkung an Wahlen und Abstimmungen wird nach den Ansätzen entschädigt, welche 
für Mitglieder des Wahl- und Abstimmungsbüros gelten. 
 
§ 4 
 
Die Reise- und Verpflegungskosten sowie die Auslagen für Porti, Telefon usw. werden den 
Mitgliedern des Stadtrates zurückvergütet. 
 
 

 



§ 5 
 
Das Entschädigungsreglement tritt am 01. Januar 1994 in Kraft und kann jederzeit durch die 
Einwohnergemeindeversammlung geändert werden. Anderungen werden in der Regel 
jeweils auf Beginn eines neuen Jahres wirksam. 
 
 
 
NAMENS DER GMEEINDEVERSAMMLUNG 
 
Der Stadtammann: Der Stadtschreiber: 
 
Josef Schweri Roger Suter 
 

 

 
1 Reduktion Stadtratsentschädigung beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 24.11.2006. 
  


